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Einladung:

„Neuerungen im EU-Beihilfenrecht –  
welche Förderungen durch die  
Mitgliedstaaten erlaubt die EU?“

Eine Veranstaltung von:

Montag, 16. März 2015 
14:00 bis 18:00 Uhr

Haus der Industrie
Urban-Saal

Schwarzenbergplatz 4
1031 Wien
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PROGRAMM 

Begrüßung: MAG. ALFRED HEITER, Bereichsleiter Finanzpolitik und Recht, Industriellenvereinigung

Vortragende: PRIV.-DOZ. DDR. CHRISTIAN F. SCHNEIDER, Partner bei bpv Hügel Rechtsanwälte

DR. CHRISTOF SCHOSER, Europäische Kommission – Generaldirektion Wettbewerb

MAG. SIBYLLE SUMMER, Bundesministerium für Wissenschaft, Forschung und Wirtschaft

MAG. ELFRIEDE KOBER, Austria Wirtschaftsservice 

Inhalte: 14:00 – 14:15 Begrüßung und Überblick

14:15 – 14:40 Zum Begriff der Beihilfe

14:40 – 15:00 Neue De-minimis-Verordnung

15:00 – 16:00 Energie- und Umweltbeihilfen

16:00 – 16:15 Kaffeepause

16:15 – 17:30 Allgemeine Gruppenfreistellungsverordnung und weitere Neuerungen

17:30 – 17:45 Regionalbeihilfen

17:45 – 18:00  Conclusio

Moderation: DI DR. MICHAEL FUCHS, MBA, Industriellenvereinigung, Energiepolitik

Die Teilnehmerzahl ist begrenzt - es zählt die Reihenfolge der Anmeldungen! 
Anmeldung bis spätestens 11. März 2015 an rechtspolitik@iv-net.at oder 01 / 711 35-2341

Im Jahr 2014 sind im EU-Beihilfenrecht die bedeutendsten Änderungen der letzten Jahre erfolgt. Unsere Veranstaltung soll einen Einstieg in die Materie geben 
sowie auf die Neuerungen aufmerksam machen.

Im Anschluss dürfen wir Sie zu einem informellen Ausklang bei Erfrischungen und Brötchen bitten!


